
   

 
 
 
 
 
 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Am Montag, 16. Januar 2023 findet um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses,  
Dorfplatz 1 in Ortenberg eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates statt.  
 
Folgende Tagesordnung kommt zur Beratung: 

  
1. Einwohnerfragestunde 

 
2. Bauanträge 

 
a) Errichtung eines Carportgebäudes sowie PV-Anlage  

FlStNr. 129 / 0, Hauptstraße 32 
 

3. Bebauungsplan Hauptstraße I, Dritte Änderung,  
Abwägungsbeschluss über die Offenlageergebnisse und Satzungsbeschluss  
 

4. Haushaltsplan 2023 - Entwurfsberatung 
 

5. Anpassung der Richtlinien über die Förderung des Musikschulbesuchs der 
Musikschule Offenburg/Ortenau GmbH  
 

6. Tempo 30 in der Hauptstraße? (Beschlussfassung)  
 

7. Spenden 
 

8. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
 

9. Verschiedenes / Mitteilungen   
 

10. Wünsche und Anträge 
 

 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.  
 
Markus Vollmer 
Bürgermeister 



 

Beratungsergebnis: 
 

ò Zustimmung:               ò   einstimmig   ò   mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

ò Ablehnung:                  ò   einstimmig   ò   mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
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Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg  
 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr.  27 / 2022 
 
Bauvorhaben:   Errichtung eines Carportgebäudes sowie PV-Anlage auf dem 

flachgeneigten Dach (7°) 
 
Baugrundstück:  FlStNr. 129 / 0, Hauptstraße 32 
 
Lage:     Bebauungsplan „Hauptstraße I“ 
 
Gegenstand des Antrages ist der Neubau eines eines Carportgebäudes sowie einer darauf zu instal-
lierenden PV-Anlage.  
 
Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Hauptstraße I“, in welchem für 
Nebengebäude Satteldächer vorgeschrieben sind. Von dieser Festsetzung beantragt der Bauherr 
befreit zu werden. Im Bauantrag wird dies folgendermaßen begründet: 
 
„Es ist beabsichtigt ein flachgeneigtes Dach (DN 7°) auf das Nebengebäudes, welches als Carport 
genutzt wird, zu errichten. 
 
Die Dachfläche hat Südausrichtung. Auf die Sandwichplatten der Dacheindeckung soll eine PV-
Anlage installieren werden. 
Somit erhält man eine optimale Energiegewinnung durch die Ausrichtung des Daches. 
 
Im Auftrag des Bauherrn bitte ich um Befreiung für die Ausführung des Nebenbaukörpers als flach 
geneigtes Dach mit DN 7° zur Nutzung erneuerbaren Energien, da städtebaulich vertretbar.“ 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat stellt das Einvernehmen - auch für die Befreiung - her. 
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jL_Bauordnungsrechtliche Festsetzungen_( § 73 LBO ) 

Fur die Bereiche entlang der HauptstraBe und KinzigtalstraBe 
werden bis zu einer Bautiefe von ca. 15,0 m folgende 
Festsetzungengetroffen: 

1. AuBere Gestaltung baulicher Anlagen 

1.1 Fassaden 

1.1.1 Die Fassaden sind zu verputzen, mit Ho 1 zverkleidungen zu 
versehen oder als Fachwerk zu erhalten bzw. herzustel1en. 

Kunststeinverkleidungen, Kunststoff- und Metalltafeln 
Oder Platten an den AuBenwanden sind nicht zulassig. 

1.1.2 Es sind nicht glanzende Materialien und gedeckte Farben 
bzw. pastellierte Farben zu verwenden. 

1.1.3 Fenster 

Fensteroffnungen sind in stehende Rechteckformate zu 
unterteilen, z.B. durch die Anordnung von Sprossen. 

Fensterbander sind in den Obergeschossen nicht zulassig, 
in den Erdgeschossen sind sie zu gliedern. 

Schaufenster sind nur im ErdgeschoB zulassig. Schaufen- 
ster sind in ihrer MaBstablichkeit der gesamten Fassade 

anzupassen und entsprechend der Gestaltung der Oberge- 
schosse zu gliedern. 

GroBflachige Fenster Liber 1,0 m2 
Schaufenster) sind durch Einfiigen 
d e r n . 

Glasflache (ausgenommen 
von Sprossen zu glie- 

1 . 2 Dachgestaltung 

1.2.1 Es sind Sattel-, Walm- und Mansarddacher zulassig. Flach- 
dacher auf den Hauptgebauden sind nicht zulassig. 

1.2.2 Die zulassige Dachneigung wird mit 36 0 bis 52° fest- 

gesetzt. Die Hauptdachflachen eines Gebaudes mlissen die 
gleiche Dachneigung haben. Ausnahmen konnen fur 

gewerbliche Anlagen innerhalb der gewerblichen Bauflachen 
zugelassen werden . 

1.2.3 Als Dacheindeckung sind Ziegel Oder Dachsteine in rot- 
lichen bis rotbraunen Farbtonen zulassig. 
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1.2.4 Dachaufbauten (Dachgaupen) auf den von der zugehorigen 

ErschlieBungsstraBe einsehbaren Dachflachen sind bis zu 

zwei Drittel der Firstlange zulassig. Der Abstand zum 

Ortgang mu6 mindestens 1,5 m betragen. Der Abstand zwi - 
schen einzelnen Dachgaupen m u B mindenstens 1,0 m betra¬ 
gen. 

1.2.5 Dacheinschnitte sind auf den von der zugehorigen 
ErschlieBungsstraBe her einsehbaren Dachflachen nicht zu¬ 
lassig. 

1 .2.6 Je Gebaude ist grundsatz1ich nur eine Antennenan1 age auf 
dem Gebaude zulassig. 

Zusatzliche Antennenanlagen mit Parabolspiegeln sind nur 

zulassig, wenn sie von der zugehorigen ErschlieBungs- 
straBe aus nicht einsehbar sind. 

1.3 Gestaltung von Nebenanlagen und Garagen 

1.3.1 Die Nebengebaude mu'ssen sich hinsichtlich Baumasse und 
Baugestaltung den Hauptgebauden unterordnen und in guter 

baulicher Zuordnung zum Hauptgebaude stehen. Sie sind mit 
Satteldachern zu versehen, deren Dacheindeckung in Mate¬ 
rial und Farbe dem der Hauptbaukorper entspricht. 

1.3.2 Soweit Garagen nicht in die Hauptbaukorper integriert 

Oder angebaut werden, sind sie mit Satteldachern zu 
versehen, deren Dacheindeckung in Material und Farbe dem 
der Hauptbaukorper entspricht. 

1.3.3 Flachdacher konnen zugelassen werden, wenn diese einge- 

grunt oder mit ziegelgedeckten BrListungen versehen wer¬ 
den. 

2. Gestaltung der unbebauten Flachen 

2.1 Einfriedigungen 

Entlang der offentlichen Verkehrsf1achen sind Einfrie¬ 
digungen bis zu 0,8 m Liber OK des Gehweges zulassig. Die 

Einfriedigungen sind als lebende Hecke Oder als transpa- 

renter Zaun (z.B. Drahtgef1echte, Holzlatten mit Abstand 
angeordnet) auszufijhren. 
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 Bebauungsplan Hauptstraße I, Dritte Änderung,  

 Abwägungsbeschluss über die Offenlageergebnisse und   

 Satzungsbeschluss 

 

Sachverhalt 
 
Gegenstand dieser Vorlage ist der Beschluss über die Abwägung der im Rahmen der Offenlage ein-
gegangenen Bedenken und Anregungen und ggf. der Satzungsbeschluss für die auf Antrag des Pla-
nungsbegünstigten vorgenommene Änderung des Bebauungsplans Hauptstraße I. Hintergrund ist, 
die, die Bebauung des Grundstücks FlStNr. 6189/13 („Kinzigtalstr. 11“) zu ermöglichen. 
 
In seiner nicht-öffentlichen Sitzung vom 18. Januar 2021 wurde die Verwaltung ermächtigt, mit dem 
Planungsbüro Fischer und der Planungsbegünstigten einen Entwurf zu erarbeiten. Die Offenlage 
wurde in der Sitzung vom 18. Juli 2022 beschlossen und anschließend durchgeführt.  
 
Herr Burkart wird die eingangen Stellungnahmen erläutern und einen Vorschlag für die Abwägung 
dieser unterbreiten. Sollte der Gemeinderat zustimmen, kann anschließend der Satzungsbeschluss 
erfolgen.  
 
Aufgrund eines gewissen Klagerisikos hielt es die Gemeindeverwaltung für erforderlich, die Kosten-
übernahmevereinbarung auch auf die Kosten, die in einem solchen Fall eintreten würden, zu erwei-
tern (Prozesskosten). Die Planungsbegünstigte hat über Ihren Anwalt mitteilen lassen, dass sie damit 
einverstanden ist (Anlage 2 nichtöffentliche Unterlagen). 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag  
 
1. Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 13 a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Anregungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, werden nach sachgerechter Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander (§ 1 Abs. 7 BauGB) entsprechend den, in der 
beigefügten tabellarischen Zusammenstellung vorgeschlagenen Abwägungsvorschläge, be-
schlossen.Der Bodenschutzklausel gem. § 1 a BauGB wurde besondere Beachtung ge-
schenkt. 
 
2. Der beigefügte Entwurf des Bebauungsplanes mit zeichnerischem Teil, Planungsrechtli-
chen Festsetzungen, Örtlichen Bauvorschriften, der Begründung und der Übersichtskarte 
wird nach § 10 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 74 LBO sowie § 4 GemO als Satzung beschlossen. 
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Einbringung und Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 
 

 
 

Sachverhalt 
 
1. Haushaltsjahr 2022 
 
Das Haushaltsjahr 2022 wird besser abschließen als geplant. Beim Produkt „Steuern, allgemeine Zu-
weisungen und Umlagen“ ergeben sich folgende Verbesserungen: 
 

Planansatz Stand Dez. Differenz

Erträge

Gewerbesteuer 1.800.000 € 2.395.172 € 595.172 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer 2.483.500 € 2.377.357 € -106.143 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 176.500 € 185.055 € 8.555 €

Schlüsselzuweisungen vom Land 786.900 € 915.130 € 128.230 €

Kommunale Investitionspauschale 347.300 € 410.606 € 63.306 €

5.594.200 € 6.283.320 € 689.120 €

Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage 178.400 € 216.235 € 37.835 €

Finanzausgleichsumlage 1.231.500 € 1.218.919 € -12.582 €

1.409.900 € 1.435.153 € 25.253 €

663.867 €

Bezeichnung
2022

 
 
 
Das Anordnungssoll der Gewerbesteuer liegt in 2022 bei rund 2,395 Mio. € und somit um           
595.172 € über dem Haushaltsansatz. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergeben sich 
Mindererträge von 106.143 €. Bei den Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspau-
schale ist mit Mehrerträgen von 191.536 € zu rechnen. Nach Abzug der Mehraufwendungen bei der 
Gewerbesteuerumlage und Minderaufwendungen bei der FAG Umlage ergibt sich beim Produkt „Steu-
ern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ eine Verbesserung von 663.867 €. 
 
Zum jetzigen Stand wird das Haushaltsjahr mit einem positiven Ergebnis abschließen (Haushaltspla-
nung 2022: -24.000 €). 
 
Zur Finanzierung des Haushaltsplanes 2022 war der Einsatz von liquiden Mitteln in einem Umfang von 
2.700.000 € geplant. Tatsächlich ergibt sich ein Zahlungsmittelzuwachs von 1.003.930 €. Die liquiden 
Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2022 belaufen sich auf 6,223 Mio. €. 
 



 
 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

2. Haushaltsplanentwurf 2023 - Eckdaten -  
 

Die Verwaltung hat den Haushaltsplanentwurf 2023 mit folgenden vorläufigen Gesamtzahlen erstellt: 
 

Ergebnishaushalt 
Ordentliche Erträge       8.189.000 € 
Ordentliche Aufwendungen      8.014.000 € 
Ordentliches Ergebnis         175.000 € 
 
Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit  
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    1.101.000 € 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     7.247.000 € 
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit               - 6.146.000 € 
 
Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit  
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   1.000.000 € 
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten         78.000 € 
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit                    922.000 € 
 
 

3. Haushaltsplanung 2023 
 

3.1. Dem Haushaltsplan 2023 liegen die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass 2023) sowie 
die Ergebnisse der November-Steuerschätzung zugrunde. Darüber hinaus haben die einzelnen Orga-
nisationseinheiten der Gemeinde (Feuerwehr, Schule, Bauhof, Wasserversorgung etc.) gegenüber der 
Verwaltung ihren Mittelbedarf angemeldet.  
 
Nach den Planzahlen kann in den Jahren 2023, 2025 und 2026 der Ergebnishaushalt ausgeglichen 
werden. Im Jahr 2024 kann aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2022 der Ressour-
cenverbrauch nicht erwirtschaftet werden. 
 

Ordentliches Ergebnis des 
Ergebnishaushaltes

Ord. Ergebnis des Ergebnishaushaltes 
(ohne Abschreibungen u. Auflösungen)

2023 175.000 € 617.000 €
2024 -254.000 € 246.000 €
2025 192.000 € 712.000 €
2026 2.000 € 532.000 €  



 
 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

3.2. Der Ergebnishaushalt 2023 weist nach den Planzahlen Erträge in Höhe von 8.189.000 € und 
Aufwendungen in Höhe von 8.014.000 € aus und schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis 
von 175.000 € ab.  
 

Bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind im Haushaltsplan 2023 folgende Einzelmaßnahmen 
bzw. Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant: 
 

-  1125 0200  Sanierungsmaßnahmen altes Rathaus    10.000 € 
-  1125 0300  Sanierungsmaßnahmen Bruchstraße 2    10.000 € 
-  1125 0400  Fassadensanierung Vogtskeller (Material + Gerüst)   10.000 € 
-  2110 0110  Reparatur Schulgong       10.000 € 
-  2810 0000  Erinnerung an französische Besetzung 1923    10.000 € 
-  3140 0700  Unterhaltung Fluchtlingsunterbringungen    10.000 € 
-  5110 0000  Änderung der Bebauungspläne     45.000 € 
-  5330 0000  Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes     35.000 € 
-  5380 0000  Kanalnetzunterhaltung + Kanalbefahrung    60.000 € 
-  5410 0100  Straßenunterhaltung       30.000 € 
-  5410 0200  Feldwegeunterhaltung       20.000 € 
-  5410 0300  Umrüstung auf LED-Beleuchtung     47.000 € 
-  5470 0000  Kostenbeteiligung an der Machbarkeitsstudie des Ortenaukreises  
   für die zusätzl. Haltestellen an der Schwarzwaldbahn    10.000 € 
-  5520 0000  Unterhaltung der Wasserläufe     22.000 € 
-  5550 0000  Waldwegeunterhaltung      23.000 € 
 
3.3. Investitionen 
Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind 1.101.000 € und Auszahlungen aus Investitionstä-
tigkeit 7.247.000 € eingeplant.  
 
Schwerpunkte der Investitionen im Jahr 2023 bilden insbesondere der Neubau einer Kindertagesstätte 
mit 40 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren (Ansatz: 3.750.000 €), die Sanierung der Wasser- und Abwas-
serleitungen inklusive Straßenbau in der Zehntfreistraße mit Gesamtkosten von      950.000 € sowie die 
Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 (Ansatz 450.000 €). 
 
Investitionen über 100.000 €: 
 

-  1133 0000  Erwerb von Grundstücken             160.000 € 
-  1260 0000  Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10                      450.000 € 
-  3650 0100  Neubau Kita            3.750.000 € 
-  5110 0000  Zuschüsse für private Maßnahmen im Rahmen des LSP          140.000 € 
-  5110 0000  Grüne Mitte Ortenberg, 1. BA Entrèe            300.000 € 
-  5300 0000  Sanierungsmaßnahmen Zehntfreistraße                       950.000 € 
-  5410 0100  3. BA Ortsdurchfahrt (offene Schlussrechnungen)          180.000 € 
-  5410 0100  Gehwegverbreiterung in der Kinzigtalstraße Höhe Westiform      170.000 € 
-  5410 0100  Gehwegabfahrt Allmendgrün               160.000 €  
  
Zur Finanzierung des Kindergartenneubaus wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € ver-
anschlagt. Der Schuldenstand im Kernhaushalt erhöht sich zum 31.12.2023 auf voraussichtlich 
2.527.530 €. Darüber hinaus werden zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen liquide Mittel (ver-
gleichbar mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Haushaltsplan) eingesetzt. Der Bestand an liqui-
den Mitteln beläuft sich zum 01.01.2023 auf 6,223 Mio. €. 
 



 
 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

4. Finanzplan 2024 – 2026 
 

4.1. Im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026 stellen die Maßnahmen „Grüne Mitte Ortenberg“ mit 2,3 
Mio. € den Hauptschwerpunkt bei den Investitionen dar. Für die Sanierung der Festhalle wurden 1,2 
Mio. € vorgesehen. Die Sanierungsmaßnahmen im Hinteren Burgweg mit 821.000 € wurden im Jahr 
2025 eingeplant.  
 
4.2. Im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 936.000 € eingeplant.  
 
4.3. Der von der Verwaltung erstellte Haushaltsplanentwurf 2023 wird in der Gemeinderatssitzung vor-
gestellt und näher erläutert. Der Haushaltsplanentwurf mit seinen wichtigsten Bestandteilen ist in der 
Anlage beigefügt. 
 

Der Satzungsbeschluss ist für die Gemeinderatssitzung am 13. Februar 2023 vorgesehen.  
 
Auf den Haushaltsplanentwurf in der Anlage wird verwiesen 
 
 

Beschlussvorschlag 
 

Der Gemeinderat erörtert den Haushaltsplanentwurf 2023 und beauftragt die Verwaltung auf dieser 
Basis die Satzungsfertigung vorzubereiten. 



 
 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

230116 ÖS TOP 4 
Anlage 1 

Produkt Bezeichnung Maßnahme
Auszahlungen 

2023
Einzahlungen 

2023

Software Enaio für digitale Belegarchivierung 4.000

Scanner für digitale Belegarchivierung 1.000

Bew. Anlagevermögen 8.000

Bauhof (Schopf für Bühne) 5.000

Software Enaio f. Dokumentenmanagements. 16.000

Scanner für DMS 1.000

Veräußerung von Sachvermögen 230.000

Grunderwerb 100.000

Bew. Anlagevermögen: Digitalfunk, PC 22.000

Bew. Anlageverm.: neues FFW-Fahrzeug 450.000 92.000

Montenegro: Rückzahl. gewährter Zuschuss 0 4.000

Marktfrauenskulptur 95.000 95.000

Neubau einer Kindertagesstätte 3.750.000 286.000

Investitionszuschuss 10.000

4241 0100 Sportplatz Bew. Anlagevermögen (Mähroboter) 23.000 16.000

LSP - Grunderwerb 60.000 36.000

LSP Zuschüsse für private Maßnahmen 140.000 84.000

LSP Leibrentenzahlung 20.000

LSP - Grüne Mitte Ortenberg 300.000 100.000

LSP - Ortsmitte Ortenberg 50.000 18.000

Sommerhäldele (offene Schlussrechnung) 30.000

Winzerkellerweg (offene Schlussrechnung) 10.000

Zehntfreistraße 110.000

Hauptstraße / Anschluss Kindergarten 11.000

PH-Wert Leitfähigkeitsmessung für HB 
Schloss

14.000

5360 0000 TelekommunikationseinrichtungenBreitbandversorgung Ausbau - Beteiligung 80.000

5380 0100 Abwasserbeseitigung allg. Kanalerneuerungsmaßnahmen 80.000

Obere Steine 40.000

RW-Kanal Stichstraße neue Kita 20.000

SW-Kanal Stichstraße neue Kita 70.000

SW Zehntfreistraße 155.000

Sommerhäldele (offene Schlussrechnung) 40.000

Winzerkellerweg (offene Schlussrechnung) 10.000

LSP Fahrbahn Hauptstraße Bereich Bühlweg 
bis Burgweg (offene Schlussrechn.)

100.000 50.000

GVFG - Gehweg Hauptstraße Bereich 
Bühlweg bis Burgweg (offene Schlussrechn.)

80.000

GVFG - Gehwegverbreiterung in der 
Kinzigtalstraße Höhe Westiform

170.000 90.000

Erschließung Kindergarten 30.000

Straßensanierung Sommerhäldele (offene 
Schlussrechnung

55.000

Straßensanierung Winzerkellerweg (offene 
Schlussrechnung

10.000

Straßensanierung Zehntfreistraße 185.000

Gehweg Abfahrt Allmendgrün 160.000

Straßenbeleuchtung Hauptstraße Bereich 
Bühlweg bis Burgweg (offene Schlussrechn.)

90.000

Ausbaumaßnahmen: allg. Ansatz 5.000

Grundstückserwerb Verlegung Ochsenbach 6.000

Gewässersanier. Zehntfreistr. / Eschbach 500.000

5530 0000 Friedhofs- u. Bestattungswesen Überdachung vor der Leichenhalle 80.000

5550 0000 Forstwirtschaft Erwerb von Grundstücken 1.000

5730 0800 Festhalle Sanierung der Festhalle 50.000

Summe 7.247.000 € 1.101.000 €

Kreditaufnahme 1.000.000 €

ordentliche Kredittilgung 78.000 €

Summe 7.325.000 € 2.101.000 €

Änderung des Finanzierungsmittelbestands aus dem Finanzhaushalt -5.224.000 €

5380 0200 Regenwasserkanalisation

5380 0300 Schmutzwasserkanalisation

1122 0000 Gemeindekasse

Grundstücksmanagement1133 0000

5410 0300 Straßenbeleuchtung

1126 0000 Zentrale Dienstleisngen

2810 0000 Sonstige Kulturpflege

Sonst. Allg. Finanzwirtschaft6120 0000

Städtebauliche Planung

5330 0000 Wasserversorgung

5410 0100 

5380 0400 Mischwasserkanalisation

Gemeindestraßen

5520 0000 Öffentliche Gewässer

Investitionsmaßnahmen 2023

3650 0100 Kindergarten

5110 0000

1125 0100 Bauhof

1260 0000 Feuerwehr



Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssitzung   
16. Januar 2023 

bearbeitet von: 
Anja Bächle/Markus Vollmer 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 5 

 
 

Anpassung der Richtlinien über die Förderung des Musikschulbesuchs der Musik-
schule Offenburg/Ortenau GmbH  

 

 
Sachverhalt 
 

Die Gemeinde Ortenberg fördert den Besuch der Musikschule Offenburg/Ortenau GmbH generell 
nicht. Die Musikschule wird zumindest bezügl. der durch örtlichen musikunterrichtsanbietenden Ver-
eine vermittelten Gesangs- und Instrumentenausbildung als Wettbewerber gesehen.  
 

Allerdings besteht eine „Sozialförderung“ nach der mit Datum vom 1. April 1993 erlassenen Richtli-
nie zur Förderung des Musikschulbesuchs der Musikschule Offenburg/Ortenau GmbH. Die Richtlinie 
regelt eine einkommensabhängige Förderung des Musikschulbesuchs von Kindern. Die dort gere-
gelte Einkommensgrenze entspricht aber nicht mehr den Einkommensgrenzen bzw. Bedarfen für 
Hilfeempfänger. Familien mit geringem Einkommen, die keine staatlichen Hilfe in Anspruch nehmen, 
erhalten bis dato keine Förderung.  
 

Die Förderpraxis wurde inzwischen seitens des Bundes durch das „Bildungs- und Teilhabepaket“ 
teilweise „aufgefangen“. Menschen die Transferleistungen wie - Arbeitslosengeld II (nach SGB II), 
Grundsicherung (nach SGB XII), Kinderzuschlag, Wohngeld oder – Asylbewerberleistungen bezie-
hen können unter anderem einen Antrag auf Zuschuss zum Musikunterricht stellen und erhalten 
dann bis zu 15 Euro im Monat. 
 

Wie bereits im Gemeinderat erörtert, soll die bestehende Richtlinie überarbeitet werden. Die Förde-
rung des Musikschulbesuchs für sozial schwache Familien soll weiterhin als freiwillige Leistung der 
Gemeinde aufrechterhalten werden. Die Handhabung soll jedoch möglichst wenig Verwaltungsauf-
wand erfordern.   
 

Die bisherige Regelung (Einzelperson) gewährt eine Förderung von 20 %. Eine Musikschulunter-
richtseinheit mit 20 Min./Woche kostet 90 EUR (siehe Anlage 2), die Förderung läge daher bei 18 
EUR. Künftig soll als dynamische Regelung an das Bildungs- und Teilhabepaket angeknüpft werden 
und der gleichen Betrag (bis zu 15 EUR/Monat) gewährt werden – unabhängig vom in Anspuch ge-
nommenen Unterrichtsprodukt. Voraussetzung ist der Nachweis der Gewährung aus dem Bildungs- 
und Teilhabepaket (siehe Anlage 1). 
 
 

Beschlussvorschlag 
 
Den Richtlinien zur Förderung des Musikschulbesuches der Musikschule Offenburg/Ortenau GmbH 
durch die Gemeinde Ortenberg vom 16. Januar 2023 wird zugestimmt. 
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Gemeinde Ortenberg 

Ortenaukreis 
 

 
Richtlinien zur Förderung des Musikschulbesuches der Musikschule Offen-
burg/Ortenau GmbH durch die Gemeinde Ortenberg vom 16. Januar 2023 
 
Allgemeines 
 
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 16.01.2023 diese Richtlinien beschlossen. 
 
Sie treten zum 01.02.2023 in Kraft und ersetzen die Richtlinien zur einkommensteuerunabhängigen 
Förderung vom 16.03.1993. 
 
Beihilfe 

 
Die Gemeinde Ortenberg gewährt Familien/Alleinerziehenden mit Kindern, die in Ortenberg ihren 
ständigen Wohnsitz haben, als freiwillige Leistung eine Beihilfe zum Besuch von Unterrichtsangebo-
ten der Musikschule Offenburg/Ortenau GmbH. Die Beihilfe entspricht dem Betrag, der die Leis-
tungsempfänger für den Besuch der Musikschule Offenburg/Ortenau GmbH als Leistungen für Bil-
dung und Teilhabe erhalten.  
 
Voraussetzungen 
 
A: Voraussetzung für die Leistungsgewährung ist der Bezug von Leistungen für Bildung und Teilha-
be, diese sind geregelt im § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) Leistungen für Bildung und Teilha-
be sowie im § 28 Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) und nach § 34 Sozialgesetzbuch (SGB) 
Zwölftes Buch (XII) im Abrechnungsmonat der Musikschule Offenburg/Ortenau GmbH.  
 
B: Die Förderung wird umgehend eingestellt für den Zeitraum in dem der Musikschulunterricht nicht 
mehr in Anspruch genommen wird oder kein Anspruch auf Leistungen nach den unter „A“ genann-
ten gesetztlichen Regelungen besteht. Dabei entfällt die Beihilfe ab dem auf die Beendigung des 
Musikschulverhältnisses fallenden Monats. Die Gemeinde ist von der Beendigung des Verhältnisses 
sofort zu unterrichten. Die Gemeinde Ortenberg behält sich hierbei eine Überprüfung durch Stich-
proben vor. Eine Unterlassung dieser Anzeigepflicht führt zur Rückzahlung und wird unter Umstän-
den strafrechtlich verfolgt.  
 
Antragsstellung 
 
Der schriftliche Antrag muss vollständig von den/dem Erziehungsberechtigten ausgefüllt und unter-
schrieben dem Bürgermeisteramt der Gemeinde Ortenberg, vorgelegt werden.  
 
Dem Antrag ist beizufügen: 
 
a) Rechnung der Musikschule Offenburg/Ortenau GmbH 

b) Nachweis über den Bezug von Leistungen für Bildung und Teilhabe für den Besuch der Musik-

schule Offenburg/Ortenau GmbH (Leistungsbescheid). 

 
Ortenberg, den 16. Januar 2023 
 
gez. Markus Vollmer, Bürgermeister 
 
 

http://www.gesetze-im-internet.de/bkgg_1996/__6a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/index.html
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Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssitzung   
16. Januar 2023 

bearbeitet von: 
Markus Vollmer  

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 6 

 
 

Tempo 30 in der Hauptstraße 

 

Sachverhalt 
 

Auf die bisherigen Erörterungen wird verwiesen (u.a. Einwohnerversammlung am 28. November 
2022, GR-Sitzung am 12. Dezember 2022. Diese Diskussion geht aktuell auf einen am 17. Oktober 
2022 vorgetragenen Antrag der Fraktion BüfO/SPD auf Einrichtung einer Geschwindigkeitsbe-
schränkung auf 30 km/h auf der Hauptstraße zwischen den Einmündungen Bühlweg und Burgweg 
zurück (Anlage 1). Da diese Einrichtung nur durch die Straßenverkehrsbehörde vorgenommen wer-
den kann, ist dieser Antrag entsprechend in der Formulierung zu interpretieren.    
 

In der den vorganannten Terminen wurden die Argumente „Pro“ und „Contra“ der Varianten „Status 
Quo“, „Streckengeschwindigkeitsbeschränkung mit Vorschriftszeichen 274-53 STVO“ und „Tempo-
30-Zone nach § 45 Abs. 1c der StVO“ ausführlich dargestellt und auch diskutiert. Die Zusammen-
fassung ist unter www.ortenberg.de einzusehen. 
 

Für die Anordnung einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h oder weniger steht lediglich die 
Möglichkeit offen, beim Landratsamt Ortenaukreis als zuständiger Straßenverkehrsbehörde die Ein-
beziehung des relevanten Bereichs in die bestehenden 30er-Zonen nach § 45 Abs. 1 c StVO zu 
beantragen.  
 

Dies hätte zur Folge, dass die bestehende Vorfahrtsberechtigung auf der Hauptstraße aufgehoben 
(„Rechts-vor-Links“) und die Fußgängerampel bei Hauptstraße 60/75 entfernt werden würde. Die 
dadurch hervorgerufenen Sicherheitsdefizite wären zu minimieren, wenn die zulässige Höchstge-
schwindigkeit noch weiter reduziert werden würde, etwa auf 20 km/h oder ein verkehrsberuhigter 
Bereich eingerichtet werden würde, wie dies der Verein ADFC aus Offenburg (Allgemeiner Deut-
scher Fahrrad Club) fordert.  
 

Dies hält die Verwaltung vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Hauptstraße nicht nur wichti-
ge innerörtliche Erschließungs- und Verteilfunktionen für ganze Wohnbereiche (z.B. Obere Matt, 
Freudental), nahezu alle öffentlichen Einrichtungen und Einzelhandel zukommt sowie auch nach wie 
vor eine Leistungsfähigkeit für die Durchfahrt (z.B. via Kreisstraße von Fessenbach in Richtung Sü-
den und umgekehrt, ÖPNV, Rettungsfahrzeuge) erforderlich ist für nur wenig realitätsnah.  
 
Die Beibehaltung der bestehenden Vorfahrtsregelung fordert auch die Fraktion BfO/SPD in ihrem 
dieser Diskussion zugrunde liegenden Antrag (Anlage 1). 
 

Zwischenzeitlich hat informell zwischen der Einwohnerschaft und der Verwaltung aber auch über 
soziale Medien und die Tagespresse ein reger und intensiver Dialog stattgefunden. Neue Erkennt-
nisse sind dadurch nicht zutage getreten.  
 

Letztlich fordert der sich hier sehr stark artikulierende ADFC aus Offenburg die Geschwindigkeitsre-
duzierung insbesondere deshalb, um dem Auftreten von „Rasern“, d.h. Geschwindigkeiten deutlich 
über dem Zulässigen (z.B. > 70 km/h) vorzubeugen. Hierzu hat das mit der Verkehrszählung im 
Sommer 2022 beauftragte  Institut für Verkehr und Infrastruktur von der Hochschule Karlsruhe die 
eindeutige Aussage getroffen: Diesem Problem könne keinesfalls durch die Anordnung von Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen wirksam begegnet werden.   
 

https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__45.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenverkehrs-Ordnung_(Deutschland)
http://www.ortenberg.de/


  

Alternativ-Antrag: 
 
Um dennoch dem aus der Bevölkerung vorgetragenen und anzuerkennenden subjektiven Sicher-
heitsbedürfnis der Fußgänger Rechnung zu tragen und das Sicherheitsempfinden unter ansonstiger 
Beibehaltung des Status Quo zu erhöhen, schlägt  die Verwaltung alternativ vor, die Anordnung des 
Gefahrenzeichens 133 STVO („Achtung Fußgänger“) Zeichen an beiden Anfängen der Sanierungs-
strecke zu beantragen. Außerdem sollen Hinweise „Freiwillig 30“ angebracht werden. Dies soll für 
einen „Testzeitraum“ bis zur Jahresmitte 2025 gelten und anschließend einer Evaluation unterzogen 
werden.  
 
Die Verwaltung sieht darin einen unter Abwägung aller Interessen, Vor- und Nachteile tragbaren 
Kompromiss, der den unterschiedlich gelagerten Interessen zu einem möglichst hohen Zielerrei-
chungsgrad nachkommen kann. Darüber hinaus hält diese Lösung auch für die Zukunft alle Hand-
lungsmöglichkeiten offen, denn möglicherweise ergeben sich in Zukunft aufgrund sich ändernder 
gesetzlicher Regelungen noch weitere Varianten. 
 
Zur Abstimmung steht gem. Ziffer 23 der Geschäftsordnung des Gemeinderats daher zunächst der 
vom Ursprungsantrag am weitesten abweichende Änderungsantrag, d.h. der im vorgenannten Ab-
satz formulierte Alternativvorschlag.  
 
 

Beschlussvorschlag 
 

1. Die Anordnung des Gefahrenzeichens 133 STVO („Achtung Fußgänger“) Zeichen an beiden An-
fängen der Sanierungsstrecke zu beantragen. Außerdem sollen Hinweise „Freiwillig 30“ angebracht 
werden. Dies soll für einen „Testzeitraum“ bis zur Jahresmitte 2025 gelten und anschließend einer 
Evaluation unterzogen werden. 
 
2. (Im Fall der Ablehung von Ziffer 1.):  
Die Einrichtung einer 30er-Zone nach § 45 1c STVO wird beantragt. 
 
 
 
 



  

 
 
 

230116 ÖS TOP 6 Anlage 1 

    

   



Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssitzung   
16. Januar 2023 

bearbeitet von: 
Verena Berger  

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 7 

 
 

Annahme von Spenden 
 

 
Sachverhalt 

 
Gem. § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat über die Annahme 
von Spenden, die bei der Gemeinde eingehen, der Gemeinderat zu entscheiden.  
 
Für die Marktfrauen-Skulptur in der Hauptstraße sind folgende Spenden eingagangen: 
- Familie Basil Speier       225 EUR  
- Waltraud und Erich Rösch       100 EUR 
- Praxis für Krankengymnastik       200 EUR 
- Reinhold Klein       120 EUR 
- Orbau Bauunternehmen GmbH aus Zell a.H.          1.000 EUR  
- Peter Huber Kältemaschinenbau AG Offenburg             1.000 EUR 
- Huber GmbH (Knäble), Gengenbach/Biberach               2.000 EUR 
- Kilian Sieferle – Baden Syscomp                        1.042 EUR 
- Isolde Harter          100 EUR 
- Agnes Bürkle Erben         300 EUR 
- Valentina und Joachim Lang       200 EUR 
- Brigitte und Werner Walter        100 EUR 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Geldspenden werden angenommen.  
 

 

 

Notizen 
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